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1. Aufgaben und Ziele des Flächennutzungsplans 
Die jetzige Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll als vorbereitender Bauleitplan 
(§ 1 (2) BauGB) bis Ende 2035 Grundlage für die daraus zu entwickelnden Bebauungs-
pläne (verbindliche Bauleitpläne § 8 (2) BauGB) sein. 

Inhaltlich trifft der Flächennutzungsplan im Rahmen der Gesamtentwicklung einer Kom-
mune die grundsätzliche Entscheidung darüber, in welcher Weise und für welchen Nut-
zungszweck (Bebauung, Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Erholung, Naturschutz, 
erneuerbare Energien, Klimaschutz usw.) die vorhandenen Flächen genutzt werden sol-
len. Er erzeugt keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber Dritten, stellt aber für die 
Verwaltung und andere Behörden ein planungsbindendes Programm dar, das deren kon-
kreten Planungen vorbereitet und rahmensetzend bindet. 

Flächennutzungspläne haben von ihrer Aussage, Prognose und Bauflächenausweisung 
etwa eine Geltungsdauer von 10 – 15 Jahren. Bei der Aufstellung, Fortschreibung oder 
Änderung eines Flächennutzungsplans sind die übergeordneten Ziele der Raumordnung, 
Landes- und Regionalplanung zu beachten. 

Der Flächennutzungsplan wird aufgrund seines besonderen Rechtscharakters nicht als 
Satzung, sondern durch einfachen Feststellungs- bzw. Wirksamkeitsbeschluss erlassen. 
Er ist daher seiner Form nach keine Rechtsnorm und enthält keine für jedermann ver-
bindlichen Regelungen. Er verleiht keinen Anspruch auf Umsetzung seiner Darstellungen, 
z. B. in einen Bebauungsplan. Nur im Rahmen der Bauleitplanung, also gegenüber der 
Kommune, besitzt er über das Entwicklungsgebot des § 8 (2) 1 BauGB Verbindlichkeit. 
Gleiches gilt nach Maßgabe des § 7 BauGB gegenüber den Planungen anderer Planungs-
träger. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Leingarten wurde erstmalig am 07.03.1973 mit Erlass 
vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt. Am 19.02.1988 erfolgte die 1. Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans – genehmigt durch das Landratsamt Heilbronn. Seither 
wurde wie geplant ein neues städtebauliches Zentrum für die beiden Ortsteile Groß-
gartach und Schluchtern mit den Funktionen Wohnen und Versorgung im Eichbottgebiet 
entwickelt und umgesetzt. 

Im Jahr 2002 wurde die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit dem Zieljahr 
2012 genehmigt. Seit der Aufstellung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
wurden insgesamt zehn Änderungen durchgeführt. 

Für die gewerbliche Weiterentwicklung sind keine geplanten Bauflächen mehr enthalten. 
Für die Wohnbauentwicklung steht zwar noch eine geplante Baufläche von rund 3,5 ha 
zur Verfügung, dies deckt aber bei weitem nicht den aktuellen Wohnbauflächenbedarf, 
der auf Grundlage der Daten des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg ermittelt 
wurde (siehe Kap. 4). 

Für die weitere Entwicklung der Stadt Leingarten gilt es daher, neue städtebauliche Ziele 
zu definieren und den Flächennutzungsplan entsprechend zu aktualisieren. 
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Im Vorfeld der Fortschreibung des Flächennutzungsplans hat die Stadt Leingarten 2016 
die Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzepts durch das Büro Reschl Stadtent-
wicklung aus Stuttgart in Auftrag gegeben. Das Gemeindeentwicklungskonzept „Lein-
garten 2030“ wurde am 26.01.2018 durch den Gemeinderat beschlossen. Die darin 
festgelegten Ziele und Leitbilder sind – soweit flächenrelevant – die Basis der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans. 

2. Verfahrensdaten 

Beschluss zur 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
Freigabe für die frühzeitige Beteiligung 

16.11.2018 

Ortsübliche Bekanntmachung  
(gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

06.12.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

vom 14.12.2018  
bis zum18.01.2019 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

vom 14.12.2018  
bis zum18.01.2019 

Entwurfsbeschluss 27.09.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 05.12.2019 

Beteiligung der Öffentlichkeit  
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

vom 13.12.2019  
bis zum 31.01.2020 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange  
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 

vom 13.12.2019  
bis zum 31.01.2020 

Feststellung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 24.07.2020 

Genehmigung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
durch das Landratsamt Heilbronn 

__.__.____ 

Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung __.__.____ 

Wirksamwerden der 3. Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans 

__.__.____ 
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3. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
ein Umweltbericht durch das Ingenieurbüro für Umweltplanung – Simon aus Mosbach 
erarbeitet. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung. 

Die neuen Bauflächen umfassen insgesamt eine Fläche von rd. 40 ha. 

Von der Darstellung sind teilweise besonders geschützte Biotope randlich betroffen. Vier 
Bauflächen liegen nahe von Landschaftsschutzgebieten, zwei in der Nähe eines FFH-Ge-
bietes und eines Naturschutzgebietes. Auswirkungen auf die Schutzgebiete sind nicht zu 
erwarten. 

Beim besonderen Artenschutz sind die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 
betroffen. Elf Bauflächen liegen in der Zone II des Wasserschutzgebiets WSG Leinbachtal. 
Die Versorgungsfläche Erweiterung Umspannwerk liegt in einer Zone II des WSG. 

Es werden überwiegend Ackerflächen (rd. 37 ha), Wiesen-, Garten-, Grün- und Ruderalflä-
chen (rd. 2 ha) sowie Gehölzflächen (rd. 0,03 ha) und bereits bebaute bzw. als Weg und 
Platz befestigte Flächen (rd. 1 ha) beansprucht. 

Die Umweltauswirkungen werden im Einzelnen beschrieben. Besonders betroffen sind 
die Schutzgüter Boden wegen der umfänglichen Möglichkeit zur Überbauung und Ver-
siegelung, Pflanzen und Tiere und das Landschaftsbild. 

Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, die aller-
dings erst im nachgelagerten Verfahren festgelegt werden können. Der entstehende 
Ausgleichsbedarf wird hoch sein. 

4. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gungen 
Von Seiten der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und der 
Offenlegung Hinweise zum Immissionsschutz, zum Verkehr, zum Klima und zur Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen abgegeben. 

Von Seiten der Behörden wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und Planof-
fenlage Anregungen und Hinweise zu raumordnerischen Zielen, zu Immissionen, zum 
Bodenschutz, zum Naturschutz, zur Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, zur Geotechnik, zur Entwässerung sowie zum Verkehr vorgebracht. 

Die Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt, zum Großteil berücksich-
tigt und in die Planunterlagen übernommen: Es wurden Aussagen zu den raumordneri-
schen Belangen, zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen, zum 
Immissionsschutz, zum Klimaschutz, zum Naturschutz und zur Geotechnik übernommen. 
Detaillierte Angaben über den Umgang mit den vorgebrachten Stellungnahmen können 
der jeweiligen Behandlungsübersicht entnommen werden. 
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5. Geprüfte Planungsalternativen 
Die Stadt Leingarten hat durch die Reschl Stadtentwicklung GmbH & Co. KG ein Gemein-
deentwicklungskonzept mit dem Zieljahr 2030 erstellen lassen. Im Gemeindeentwick-
lungskonzept werden unter anderem alternative Flächen für die zukünftige 
Siedlungsentwicklung vorgeschlagen. 

Neben der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen geplanten Fläche „Rosenberger“ 
werden insgesamt fünf Standorte für eine weitere Wohnbauentwicklung vorgeschlagen. 
Zusätzlich wurde auf Anregung des Gemeinderats die Fläche Heilbronner Straße betrach-
tet. 

 

Abb. 1: Potentielle Wohnbauflächen, GEK Leingarten 2030 (Quelle: Reschl Stadtentwicklung 2017) 

Die Standorte wurden im Vorfeld des Verfahrens aufgrund der Kriterien verkehrliche An-
bindung, Nutzungskonflikte, technische Ver- und Entsorgung, Lage / Standortgunst, 
Stadtbild / Ortsbild und Prognose der Umweltauswirkungen überprüft und bewertet. Im 
Ergebnis kann Folgendes festgehalten werden:  

 Der Standort „Rosenberger“ ist aufgrund seiner guten verkehrlichen Anbindung 
und geringen Konfliktträchtigkeit als Wohnbauschwerpunkt am besten geeignet. Die 
Erschließung der Fläche wurde bereits bei der Errichtung des Kreisverkehrs berück-
sichtigt. Eine Anbindung an diesen ist bereits vorgesehen. Die topographische Lage 
der Flächen „Rosenberger“ und „Rosenberger III“ eignet sich für eine Wohnbauflä-
che. Lediglich die Fläche „Rosenberger II“ fällt leicht Richtung Norden ab. Im Bereich 
der Fläche „Rosenberger II“ soll zudem der neue Feuerwehrstandort realisiert wer-
den. 

 Heilbronner Straße 
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 Der Standort „Breitenwasen“ bildet eine Arrondierung des nördlichen Ortsrands 
und eignet sich für eine Wohnbauentwicklung. Der Standort wird in reduzierter Form 
aufgrund der westlich gelegenen Aussiedlerhöfe in den Flächennutzungsplan auf-
genommen. Die Fläche fällt leicht Richtung Südosten ab und eignet sich daher sehr 
gut als Wohnbaufläche. Durch die Ausweisung dieser Wohnbaufläche kann zudem 
der südliche Siedlungsbereich verkehrlich entlastet werden. 

 Der Standort „Lützelfeld“ bietet sich zwar als Wohnbaufläche an. Allerdings ist eine 
verkehrliche Erschließung des Standorts nur über die bestehenden Wohngebiete zur 
Heilbronner Straße (L 1105) möglich. Mit ca. 600 m ist die Entfernung zur überörtli-
chen Verkehrserschließung deutlich länger als bei den Flächen Rosenberger I, II und 
II, welche direkt an die L 1105 angebunden werden können. Direkt südlich der Fläche 
befindet sich der Hochbehälter Katzensteige. Von diesem verlaufen zwei Versor-
gungsleitungen Richtung Norden, welche die potentielle Baufläche durchqueren. 
Eine Verlegung der Wasserleitungen wird daher voraussichtlich erforderlich. Zudem 
kann aufgrund der teilweise ähnlichen Höhenlage der Fläche zum Hochbehälter die 
Wasserversorgung ggf. nicht bzw. nur mit entsprechenden Maßnahmen gewährleis-
tet werden. Aufgrund der topographischen Lage (Nordhang) ist die Fläche nicht op-
timal für eine Wohnbaufläche geeignet. Aus diesen Gründen sollten zunächst andere 
besser geeignete Flächen für die Wohnbauflächenentwicklung umgesetzt werden. 

 Der Standort „Lerchenberg“ am westlichen Ortsrand bietet sich aktuell nicht als 
Wohnbaufläche an. Die verkehrliche Erschließung des Standorts nur über die beste-
henden Wohngebiete eignet sich dafür nicht. Es müsste eine kostenintensive neue 
externe Erschließung der Baufläche Richtung Westen erfolgen. Nutzungskonflikte 
bestehen zudem mit den westlich gelegenen Aussiedlerhöfen und der vorhandenen 
Tierhaltung sowie mit dem im Norden angrenzenden Landschaftsschutzgebiet. Die 
Fläche sollte zunächst nicht weiterverfolgt werden. 

 Der Standort „Heilbronner Straße“ am östlichen Ortsrand bietet sich als Wohnbau-
flächenstandort aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung über die Heilbronner 
Straße an die B 293 an. Eine verkehrliche Anbindung über bestehende Wohngebiete 
erfolgt nicht. Die Amprion GmbH betreibt am östlichen Ortsrand eine 220-/380-kV-
Höchstspannungsfreileitung. Für diese Freileitung ist ein Mindestabstand von 30 m 
vorzusehen. Die vorgesehene Baufläche hält mit einem Mindestabstand von 100 m 
diese Vorgaben ein. 

Für die gewerbliche Entwicklung wurden im Gemeindeentwicklungskonzept zwei Flächen 
identifiziert. Im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens wurden weitere Flächen in 
die Alternativenprüfung einbezogen. 
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Abb. 2: Potentielle gewerbliche Bauflächen, GEK Leingarten 2030 (Quelle: Reschl Stadtentwicklung 2017) 

 Der Standort „Wimpfener Hohle“ kann über das bestehende Gewerbegebiet er-
schlossen werden. Gemäß dem Regionalplan liegt der Standort in einem Schwer-
punkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (VRG). Die 
Ausweisung der gewerblichen Baufläche entspricht somit den Zielen der Raumord-
nung. 

 Die Erweiterung des „IGD-Schwerpunkts“ Richtung Norden ist aus erschließungs-
technischen Gründen nicht bzw. nur mit sehr hohem Aufwand möglich, da in nörd-
licher Richtung bereits in einer Entfernung von ca. 100 m die Kuppenlage beginnt 
und das Gelände Richtung Norden abfällt. Im Nordosten des bestehenden Gewer-
begebiets ist die Kuppenlage teilweise bereits erreicht bzw. nur noch 40 m entfernt. 
Eine Erweiterung in Richtung Norden wird somit aufgrund der topographischen Ge-
gebenheiten und den damit verbundenen erschließungstechnischen Zwängen ein-
geschränkt. Durch die Flächenausweisung entsteht ein klar abgegrenzter nördlicher 
Siedlungsrand. Ein Heranrücken direkt auf die Kuppenlage sollte aus städtebaulichen 
Gründen vermieden werden, um eine landschaftsgerechte Einbindung der gewerb-
lichen Baufläche zu gewährleisten und keine dominanten Sichtbeziehungen zu 
schaffen. Zudem befindet sich nördlich der Fläche ein Regionaler Grünzug. Mit dem 
neuen Siedlungsrand wird ein Abstand von ca. 140 m zu diesem Regionalen Grünzug 
eingehalten. Dadurch kann eine Beeinträchtigung vermieden werden. Die bisher 
vom Regionalverband vorgesehene Rücknahme des Regionalen Grünzugs wird da-
her von der Stadt nicht mehr angestrebt. 

 
Hirschhalde 

 IGD-Schwerpunkt Nord 
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 Der Standort „Hirschhalde“ nordwestlich des bestehenden Schwerpunkts für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen ist aus erschließungstechnischen 
Gründen ungeeignet. Das Gelände fällt in diesem Bereich Richtung Osten ab. Eine 
Entwässerung über das bestehende Gewerbegebiet ist daher nicht bzw. nur mit ho-
hem Aufwand möglich. Des Weiteren wird durch die bestehenden Versorgungslei-
tungen (Hochspannungsfreileitungen) eine gewerbliche Entwicklung der Fläche 
stark eingeschränkt. 

 Weitere gewerbliche Siedlungsentwicklungen am Bestand sind im Süden und Wes-
ten von Leingarten durch Nutzungskonflikte mit Wohngebieten nicht möglich. Auf-
grund des Überschwemmungsgebiets der Lein stellt auch die Talaue keine 
Alternative dar. Eine weitere Entwicklung des bestehenden Gewerbegebiets Rich-
tung Osten wird durch die Höchstspannungsleitungen blockiert. Neben der Flächen-
ausweisung „Wimpfener Hohle“ besteht somit keine weitere Möglichkeit der 
gewerblichen Siedlungsentwicklung am Bestand. 

 Der Standort „Stumpfwörschig“ bietet sich aufgrund der günstigen Lage an der 
L 1105 bzw. B 293 und der unmittelbaren Nähe zum bestehenden Schwerpunkt für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (VRG) als gewerbliche Bauflä-
che an. Die topographischen Verhältnisse eigenen sich gut für eine technische Er-
schließung des Gebiets. Eine Problematik mit der Entwässerung ist im Gegensatz zur 
nördlichen Erweiterung des IGD-Schwerpunkts nicht gegeben. Der potentielle Lärm-
konflikt mit der südlich gelegenen Wohnbebauung ist im Rahmen nachfolgender 
Verfahren genauer zu untersuchen. Ggf. sind Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Gemäß der Stellungnahme des RP Stuttgart ist der Standort „Stumpfwörschig“ als 
neuer Siedlungsansatz zu werten. Wie zuvor erläutert sieht die Stadt Leingarten bis 
auf die Fläche „Wimpfener Hohle“ keine weiteren Möglichkeiten der gewerblichen 
Siedlungsentwicklung. Mit der alleinigen Ausweisung der Fläche „Wimpfener Hohle“ 
kann der vorhandene Bedarf nicht gedeckt werden. Um den vorhandenen Bedarf 
nach gewerblichen Bauflächen decken zu können, ist die Ausweisung der Fläche 
„Stumpfwörschig“ erforderlich. 

 Gemeinsam mit der Stadt Heilbronn wurde in interkommunaler Zusammenarbeit der 
Standort „Hipperich“ an der östlichen Gemarkungsgrenze als Erweiterungsfläche 
für das bestehende Gewerbegebiet Böckingen West identifiziert. Eine Erschließung 
erfolgt ausschließlich über das bestehende Gewerbegebiet. Die Fläche wird im Wes-
ten und Norden durch Hochspannungsleitungen beschränkt. Durch die bereits be-
stehenden Vorbelastungen (Hochspannungsleitungen, B 293 und bestehendes 
Gewerbegebiet) eignet sich die Fläche als Erweiterungsfläche und bildet eine Arron-
dierung des bestehenden Gewerbegebiets. 

Weitere Standorte, die für eine gewerbliche Bauflächenentwicklung in Frage kommen, 
konnten nicht identifiziert werden. 




